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1. Instanz

Aktenzeichen S 4 U 265/01
Datum 19.11.2003

2. Instanz

Aktenzeichen L 2 U 402/03
Datum 25.11.2004

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Regensburg vom
19. November 2003 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die Parteien streiten um die GewÃ¤hrung von Verletztenrente nach einem
Arbeitsunfall. Dabei genÃ¼gt fÃ¼r den streitgegenstÃ¤ndlichen Zeitraum wegen
der Folgen weiterer ArbeitsunfÃ¤lle eine unfallbedingte MdE um 10 v.H.

Der KlÃ¤ger erlitt bei einem Arbeitsunfall am 16.03.1999 eine Distorsion des
rechten Sprunggelenkes mit Teilzerreissung des AuÃ�enbandes. Mit Bescheid vom
28.03.2000 gewÃ¤hrte ihm deshalb die Beklagte Rente als vorlÃ¤ufige
EntschÃ¤digung nach einer MdE um zuletzt 10 v.H.

Zur Feststellung einer Rente auf unbestimmte Zeit holte sie ein Gutachten von dem
Chirurgen Dr.M. vom 31.05.2001 ein. Der SachverstÃ¤ndige fand als noch
bestehende Unfallfolgen eine leichte InstabilitÃ¤t im rechten Sprunggelenk, eine
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intraartikulÃ¤re Ergussbildung als Reizzustand im oberen Sprunggelenk rechts, eine
subjektiv belastungsabhÃ¤ngige Schwellneigung, Belastungsschmerz und
WetterfÃ¼hligkeit sowie eine Umfangvermehrung des rechten Sprunggelenks. Die
Messergebnisse ergaben seitengleiche Werte im oberen und unteren Sprunggelenk
sowie eine unbeschrÃ¤nkte Beweglichkeit der unteren Sprunggelenke. Der KlÃ¤ger
wurde vom SachverstÃ¤ndigen als voll einsatzfÃ¤hig bezeichnet. Die unfallbedingte
MdE schÃ¤tzte der SachverstÃ¤ndige weiter mit 10 v.H. ein.

Gegen letztere Bewertung wandte sich der beratende Arzt der Beklagten, der
Chirurg Dr.B. , im Wesentlichen damit, dass sich bei der aktuellen Begutachtung
Ã¼berhaupt keine irgendwo ableitbaren Dauerschonungszeichen mehr gezeigt
hÃ¤tten.

Nach einem entsprechenden AnhÃ¶rungsschreiben entzog die Beklagte mit
Bescheid vom 24.07.2001 die vorlÃ¤ufige EntschÃ¤digung mit Ablauf des Juli 2001
und lehnte die GewÃ¤hrung einer Rente auf unbestimmte Zeit ab. Den
anschlieÃ�enden Widerspruch wies sie mit Widerspruchsbescheid vom 24.08.2001
als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck.

Im anschlieÃ�enden Klageverfahren hat das Sozialgericht den KlÃ¤ger durch den
Neurologen und Psychiater R. untersuchen lassen, der zu denselben Ergebnissen
kommt wie Dr.M â�¦ Er hÃ¤lt die MdE mit 10 v.H. jedoch fÃ¼r zu hoch angesetzt,
weil beispielsweise die Versteifung des vorderen unteren Sprunggelenkes nach
Mehrhoff-Muhr, Unfallbegutachtung, 10. Auflage 1999, mit einer MdE von 10 %
bewertet werde und die unfallbedingten Beschwerden des KlÃ¤gers im rechten
Sprunggelenk funktionell sicherlich deutlich geringer seien als bei einer Versteifung
des vorderen unteren Sprunggelenkes.

Auf Antrag des KlÃ¤gers nach Â§ 109 SGG hat das Sozialgericht ein Gutachten des
Chirurgen Dr.H. vom 24.07.2003 eingeholt. Der SachverstÃ¤ndige bewertet die
unfallbedingte MdE weiter mit 10 v.H. Hier war bei der Untersuchung im oberen
Sprunggelenk rechts das Heben des VorfuÃ�es erstmals endgradig eingeschrÃ¤nkt.
Ansonsten finden sich keine Unterschiede zu den vorherigen gutachterlichen
Feststellungen. Eine gesonderte BegrÃ¼ndung fÃ¼r die EinschÃ¤tzung der
Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit enthÃ¤lt das Gutachten nicht.

Gegen die EinschÃ¤tzung hat sich die Beklagte mit einer Stellungnahme des Dr.B.
gewendet. Er hÃ¤lt die Angabe einer letztgradigen Beugebehinderung gegenÃ¼ber
der anderen Seite um 10Â° einerseits fÃ¼r nicht recht Ã¼berzeugend, andererseits
in funktioneller Hinsicht fÃ¼r vÃ¶llig unbedeutend. UnverÃ¤ndert ergÃ¤ben sich
keine wirklich Ã¼berzeugenden Dauerschonungszeichen. Wegen der
BewertungsmaÃ�stÃ¤be verweist er wiederum auf Mehrhoff-Muhr.

Mit Urteil vom 19. November 2003 hat das Sozialgericht die auf die Aufhebung des
Bescheides vom 24.07.2001 gerichtete Klage als unbegrÃ¼ndet abgewiesen. Die
unfallbedingte Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit erreiche nicht wenigstens 10 v.H.
Das Gericht stÃ¼tzt sich dabei auf die von den SachverstÃ¤ndigen mehr oder
minder Ã¼bereinstimmend gefundenen VerhÃ¤ltnisse und
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FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen. Unter BerÃ¼cksichtigung dieser Befunde und der
Tatsache, dass Rentenbegutachtung im Kern Funktionsbegutachtung sei, das
heiÃ�t, maÃ�geblich die BeeintrÃ¤chtigung des kÃ¶rperlichen bzw. geistigen
LeistungsvermÃ¶gens sei, lasse sich die von Dr.H. vorgenommene Bewertung nicht
stÃ¼tzen. BewertungsmaÃ�stab seien nicht anatomische Defekte oder SchÃ¤den,
sondern allein die FunktionsfÃ¤higkeit des verletzten KÃ¶rperteils. Unter
BerÃ¼cksichtigung der in der Unfallversicherung geltenden
BewertungsgrundsÃ¤tze und hierbei mit Bezug auf Mehrhoff-Muhr lieÃ�en diese
Beschwerden nicht einmal die Bewertung mit einer MdE um 10 v.H. zu.

Hiergegen hat der KlÃ¤ger Berufung eingelegt und beantragt, das Urteil des
Sozialgerichts Regensburg vom 19. November 2003 und den Bescheid der
Beklagten vom 24.07.2001 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
24.08.2001 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, ihm wegen der Folgen des
Arbeitsunfalles vom 16.03.1999 Ã¼ber den 31.07.2001 hinaus Rente auf
unbestimmte Zeit nach einer MdE um 10 v.H. zu gewÃ¤hren.

Er ist der Meinung, dass der Bewertung des SachverstÃ¤ndigen Dr.H. und den
AusfÃ¼hrungen des Dr.M. der Vorzug zu geben sei.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Die Parteien haben sich mit einer Entscheidung durch den Berichterstatter
einverstanden erklÃ¤rt.

Zum Verfahren beigezogen und Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung waren
die Akte der Beklagten und die Akten des Sozialgerichts Regensburg aus dem
vorangegangenen und zwei weiteren Klageverfahren. Auf ihren Inhalt wird
ergÃ¤nzend Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die vom KlÃ¤ger form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig; eine
BeschrÃ¤nkung der Berufung nach Â§ 144 SGG besteht nicht.

Die Berufung ist jedoch nicht begrÃ¼ndet.

Die Entscheidung der Beklagten, die vorlÃ¤ufige EntschÃ¤digung durch
Verletztenrente mit Ablauf des Monats Juli 2001 einzustellen und die GewÃ¤hrung
von Verletztenrente auf unbestimmte Zeit abzulehnen, ist rechtlich nicht zu
beanstanden. Die Folgen des Arbeitsunfalls vom 16.03.1999 bedingen Ã¼ber den
Juli 2001 hinaus keine Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit um wenigstens 10 v.H.
mehr.

Das Gericht weist die Berufung aus den GrÃ¼nden des angefochtenen Urteils des
Sozialgerichts Regensburg als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck und sieht nach Â§ 153 Abs.2
SGG von einer weiteren Darstellung der EntscheidungsgrÃ¼nde ab.
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Die Einwendungen des KlÃ¤gers hiergegen greifen nicht durch. Sie enthalten nichts,
was in der sozialgerichtlichen BegrÃ¼ndung nicht bereits abgehandelt worden
wÃ¤re. Das Sozialgericht hat in Ã¼berzeugender Weise, gestÃ¼tzt auf den in Â§ 56
Abs.2 Satz 1 SGB VII niedergelegten Grundsatz fÃ¼r die Bemessung der Minderung
der ErwerbsfÃ¤higkeit und die im Recht der gesetzlichen Unfallversicherung
geltenden BewertungsmaÃ�stÃ¤be, dargelegt, aus welchen GrÃ¼nden es eine
Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit um weniger als 10 v.H. angenommen hat und den
gutachterlichen EinschÃ¤tzungen des Dr.M. und des Dr.H. nicht gefolgt ist. Diese
ErwÃ¤gungen sind durch die Berufung nicht begrÃ¼ndet in Frage gestellt worden.

Die Entscheidung Ã¼ber die Kosten stÃ¼tzt sich auf Â§ 193 SGG und folgt der
ErwÃ¤gung, dass der KlÃ¤ger in beiden RechtszÃ¼gen nicht obsiegt hat.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 14.02.2005

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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